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1 PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG 

Die Katarakt–Chirurgie ist der häufigste elektive Eingriff bei älteren Patienten. In vielen 

europäischen Ländern sowie in den USA findet die Katarakt–Operation üblicherweise als 

tagesklinischer Eingriff statt (WEINGESSEL et al., 2008).  

Die Aufklärung der Patienten gehört in Deutschland seit Jahrzehnten zum Standard im 

Gesundheitswesen. Rechtlich begründet sich die ärztliche Aufklärungspflicht wie folgt: die 

Pflicht des Arztes zur Aufklärung des Patienten besteht als Nebenpflicht aus dem Behand-

lungsvertrag zwischen Arzt bzw. Krankenhausträger und Patient (BGH, 1984). 

Die Patientenaufklärung wird i.d.R. von dem behandelnden Arzt in einem persönlichen 

Gespräch vorgenommen. Juristisch hat die Aufklärung folgendes Ziel: einen "mündigen 

Patienten". Dies fällt juristisch unter den Begriff „Eingriffsaufklärung“. 

Unter Eingriffsaufklärung wird die Information des Patienten über die Bedeutung des ge-

planten ärztlichen Eingriffes verstanden, durch die dieser in die Lage versetzt wird zu ent-

scheiden, ob er in den Eingriff in seine körperliche Integrität einwilligen will oder nicht 

(BGH, 1980). Eine Aufklärungspflicht des Arztes besteht daher sowohl vor operativen und 

sonstigen ärztlichen Eingriffen als auch vor medikamentöser Heilbehandlung (OGH, 1973), 

bei der in die normale Entwicklung des Körpers und die Funktion seiner Organe eingegrif-

fen wird (BGH, 1981, BEPPEL, 2007).  

Die Realität sieht dabei so aus, dass die Aufklärungsdauer und – intensität vor allem ab-

hängig sind von dem zur Verfügung stehenden Zeitfenster des Arztes sowie der "jeweili-

gen Stimmung" des Arztes. Zudem wird diese durch die Interaktionen zwischen Arzt und 

Patient bestimmt. Jede Aufklärung ist somit individuell situationsabhängig unterschiedlich 

auf den Patienten zugeschnitten. Eine Gleichbehandlung aller Patienten ist nicht möglich 

bzw. kann diese aufgrund der oben beschriebenen Einflüsse nicht gegeben sein.  

Auch vor der Katarakt–Operation muss der Patient über mögliche Komplikationen, über 

Erfolgsaussichten und Risiken bzw. Gefahren sowie über das Verhalten nach der Operati-

on aufgeklärt werden. Dies sollte durch eine mündliche Erläuterung des Arztes anhand 

eines zusätzlich ausgegebenen Formulars erfolgen. Hierbei müssen die Informationen für 

die Patienten verständlich und vollständig sein.  

Aus ethischen und juristischen Gründen sollte allerdings jeder Patient gleichermaßen um-

fassend und vollständig über die bevorstehende Operation, die notwendige Nachsorge 

sowie die evtl. auftretenden Komplikationen aufgeklärt werden.  
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Zudem führt der auch weiterhin ansteigende Kostendruck im Gesundheitswesen und der 

Ärztemangel in vielen Kliniken zu einem Zeitmangel bei der Patientenbetreuung. Oftmals 

wird hier insbesondere bei der Aufklärungsarbeit die fehlende Zeit eingespart. Um diesem 

offensichtlichen Dilemma zu entgehen sind neue Wege der Aufklärung notwendig. 

Daher dient eine computerbasierte audiovisuelle Aufklärung zum einen der vollständigen 

Information der Patienten, aber gleichermaßen den Ärzten als standardisierter Nachweis 

über eine umfassende Aufklärung sowie über alle Folgen der Operation. Über die compu-

terbasierte audiovisuelle Aufklärung scheint für alle Patienten ein gleicher Ablauf und eine 

vergleichbare Qualität der Aufklärung möglich. 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zu der Frage der Wirksamkeit von verschiedenen 

Varianten im Rahmen der Aufklärung, im speziellen die Entlastung der Ärzte durch eine 

computerbasierte audiovisuelle Aufklärung, liefern.  
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2 GRUNDLAGENSTUDIE  

Eine Katarakt oder auch Grauer Star ist eine Eintrübung der normalerweise glasklaren 

Augenlinse. Die Trübung der natürlichen Linse beginnt meistens unbemerkt und verstärkt 

sich allmählich. Die Zunahme der Linsentrübung geht einher mit der stetigen Abnahme 

des Sehvermögens.  

 

Bild 1: Katarakt am menschlichen Auge (A HUJA, 2005) 

Die Katarakt ist aber keine Krankheit, es handelt sich vielmehr um eine natürliche Alter-

serscheinung, hervorgerufen durch einen verlangsamten Stoffwechsel. Der Altersstar tritt 

üblicherweise nach dem 60. oder 65. Lebensjahr auf und ist bei weitem häufigster Grund 

für eine Kataraktoperation. Augenverletzungen, Medikamente oder Diabetes führten auch 

schon bei jungen Menschen zur Entstehung des Grauen Stars. Aufgrund der oben be-

schriebenen Entstehung der Katarakt sind aber vornehmlich ältere Personen betroffen.  

2.1 Katarakt-Operationen 

In standardisierten Behandlungspfaden wird jeder einzelne Schritt von der Voruntersu-

chung, über die Operation, bis zur postoperativen Kontrolle detailliert festgelegt. Somit 

können die unterschiedlichen Beteiligten bei der Behandlung des Patienten immer die 

gleiche Vorgehensweise anwenden. 

Patientenbehandlungspfad: 

1) High Volume 

• Hierbei ist eine Qualitätssicherung notwendig: es bedarf regelmäßiger Kon-

trollen der einzelnen Schritte von der Erstuntersuchung, über die Operation 

bis zur Abschlussuntersuchung. 
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• Die prozederale Standardisierung dient vor allem einer standardisierten Vor-

gehensweise, um mögliche Fehler zu vermeiden. Hiermit sind für alle Betei-

ligten die einzelnen Zuständigkeitsbereiche sowie detailliert beschriebene 

Einzelschritte festgeschrieben. 

• Die Zeit und die Kosteneffizienz muß ohne Verlust der persönlichen Bindung 

im Rahmen der persönlichen Voruntersuchung und Aufklärungsgespräch 

durch den Operateur im Vorfeld die persönliche Bindung gewährleistet sein. 

 

2) Entlastung des Arztes von wiederholenden belastenden Arbeiten (Delegation): 

Dadurch, dass die Sehschärfenbestimmung, Augendruckmessung sowie Vorunter-

suchungen wie IOL-Master bereits im Vorfeld durchgeführt werden, kann der Ope-

rateur anhand der bereits vorliegenden Daten die passende Linse, durch relativ 

kurzen Zeitaufwand, für den Patienten auswählen. Es ist selbstverständlich, dass 

der Operateur nach der Untersuchung des Patienten die vorliegenden Voruntersu-

chungsdaten auf Plausibilität prüft. 

 

Vorbereitung der Patienten auf die Operation, bei der Voruntersuchung: 

Zur Vorbereitung der Operation gehören im Folgenden aufgeführte Schritte: 

Untersuchungsbefunde, die der Patient vom Hausarzt zur Voruntersuchung mitbringt um 

ein Monitoring durch die Anästhesie gewährleisten zu können: 

- EKG 

- Aktuelles Blutbild 

- Blutdruckmessung 

- Unterschriebener Anamnese-/Aufklärungsbogen der Anästhesie 

 

Vorbereitung der Patienten am Tag der Operation: 

Die Dauer der Operation beträgt circa 15 Minuten. 

- Im Vorbereitungsraum wird der Blutdruck, EKG, Sauerstoffsättigung des Patienten 

aufgezeichnet. 
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- Es erfolgt das Weittropfen der Pupille, sowie das Anästhesieren des zu operierenden 

Auges anhand von Augentropfen (Siehe unten).  

MS-Augentropfen: Phenylephrin-HCL (0,125 gram), Tropicamid (0,025 gram), Aqua ( 5,0 

ml) ad injektionem, konserviert mit Thiomersal 0,002 % zum Weittropfen der Pupille. Tro-

picamid ist ein synthetisches Parasympatholytikum und wird ausschließlich lokal am Auge 

zur Diagnostik oder Therapie von Augenerkrankungen eingesetzt (LÖSCHER, 2002). Der 

Wirkungsmechanismus von diesem Tropfen ist vergleichbar mit Atropin. Atropin bewirkt 

durch lokale Anwendung am Auge eine Dilatation der Pupillen (Mydriasis) und eine 

Akkomodationslähmung (Zykloplegie) (MCEVOY, 1992). Die mydriatische Wirkung ist je-

doch ausgeprägter als die zykoplegische Wirkung. Im Vergleich zu Atropin ist die zyklop-

legische Wirkung (schmerzlindernd bei Ziliarspasmus) weniger ausgeprägt (PLUMB, 2002). 

In der Augendiagnostik ist es das am häufigsten eingesetzte Mydriatikum, da die Wir-

kungsdauer nur einige Stunden beträgt (ABRAMS, 1995). 

 

Desweiteren wird im Vorbereitungsraum das Auge mit Braunol abjodiert. Im Operations-

saal erfolgt ein erneutes gründliches Abwaschen der Augenlider der periorbitalen Haut, 

samt Augenbraue mit Braunol. Nach einer einminütigen Einwirkzeit, wird das Braunol mit 

sterilen Tupfern abgetupft und das Auge steril abgedeckt. 

Direkt im Anschluss an die Operation wird das operierte Auge mit einer Salben-

Kombination aus Antibiotikum und Cortison (Dexa-Gentamicin) versorgt und mit einem 

Verband aus einer harten Schale mittels Pflaster abgedeckt.  

Der Wirkstoff Dexamethason ist der Cortisonanteil in dem Kominationspräparat Dexa-

Gentamicin. Es gehört zur Gruppe der Glukokortikoide und zeigt somit deren Wirkungs-

weise. Er hat starke entzündungshemmende und die immunsuppressive Eigenschaften. 

Daneben dient Gentamicin als Antibiotikum  in Kombination mit Dexamethason zur Infekti-

onsvorbeugung bei Verletzungen des vorderen Augenabschnitts und zur Behandlung von 

Entzündungszuständen nach chirurgischem Eingriff am Auge. 

Nachuntersuchung: 

In den ersten 24 Stunden nach der Operation erfolgen zwei Nachuntersuchungen. Die ers-

te Nachuntersuchung erfolgt innerhalb der ersten Stunde, direkt nach der Operation im 

Krankenhaus. Die zweite Nachuntersuchung erfolgt beim betreuenden Augenarzt am Fol-

getag. 
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Die Untersuchung enthält folgende Punkte (direkt nach der Operation): 

• Bestimmung der Sehschärfe (ohne Korrektur und mit bester Korrektur) 

• Untersuchung des Augenvorderabschnitts an der Spaltlampe, die folgende Punkte 

beinhaltet:   

o Bindehaut: auf Reizzustand 

o Hornhaut: auf Trübung, auf Dichtigkeit der Zugänge 

o Vorderkammer: auf Reizzustand 

o Pupille: auf Form und Größe  

o Künstliche Intraokularlinse (IOL): auf die korrekte Position im Auge 

Die zweite Nachuntersuchung ( am Folgetag beim betreuenden Augenarzt): 

• Untersuchung wie zuvor 

• Autorefrakto-Meter 

• Untersuchung des Augenhintergrundes: 

o Papille: auf Vitalität und Form 

o Makula: strukturiert 

o Netzhaut: auf zirkuläre Anlage 

2.2 Patientenaufklärung  

Da viele ärztliche Maßnahmen, u. a. auch die Operationen am Auge, einen Eingriff in die 

körperliche Integrität eines jeden Patienten darstellen, kann nur seine auf Selbstbestim-

mung beruhende Einwilligung einen derartigen Eingriff rechtfertigen. Diese Einwilligung 

kann während eines Aufklärungsgesprächs erfolgen. Oftmals wird der Patient insbesonde-

re über mit dem Eingriff zusammenhängende unerwünschte Nebenwirkungen sowie nicht 

ganz auszuschließenden Komplikationen aufgeklärt, die im Hinblick auf ihre Häufigkeit und 

ihren Schweregrad in hohem Maße von der Art des Eingriffs und dem allgemeinen Zu-

stand des Patienten abhängig sind.  

2.2.1 Aufklärungsverpflichtung 

Die Aufklärungspflicht des Arztes steht als Rechtspflicht neben der Pflicht des Arztes zu 

heilen (BGH, 1959). Sie ergibt sich aus dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten 

(BGH, 1958), welches die Rechtsprechung als das Selbstbestimmungsrecht des Patienten 
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ableitet aus dem verfassungsrechtlich gewährten Schutz der körperlichen Unversehrtheit, 

Art. 2 Abs. 2 GG, 43 und dem Schutz der Menschenwürde, Art. 1 Abs. 144 i. V. m. Art. 2 

Abs. 1 GG,45 (BGH, 1958). Es beinhaltet das Recht, frei über die körperliche Integrität 

entscheiden zu können (BGH, 1989) und soll den Patienten vor einer Bevormundung 

durch den Arzt schützen (BGH, 1968). Zugleich soll gewährleistet werden, dass der Pati-

ent eine auf seinen Körper oder seine Gesundheit bezogene Entscheidung treffen kann, 

die aus ärztlicher Sicht unvernünftig oder gar verfehlt erscheint (BGH, 1980). Im Rahmen 

der Aufklärung ist auf Risiken und Art des Eingriffs sowie auf seine Erfolgsaussichten und 

mögliche Behandlungsalternativen einzugehen (BEPPEL, 2007).  

Der Bundesgerichtshof hatte sich in seiner Rechtsprechung schon früh, bereits zu Beginn 

der 1950er Jahre, mit der Problematik der Aufklärung des Patienten vor ärztlichen Eingrif-

fen auseinanderzusetzen (BGH, 1954). Der Bundesgerichtshof erachtet die Einwilligung 

des Patienten in die Vornahme eines ärztlichen Eingriffes für notwendig (BGH, 1954b), 

was eine entsprechende Aufklärung des Patienten voraussetze. Der Patient solle durch 

die  Aufklärung eine allgemeine Vorstellung von der Schwere des Eingriffs und den spezi-

fisch mit ihm verbundenen Risiken erhalten (BGH, 1984). Im Rahmen der Aufklärung sei 

aber nicht auf alle möglichen nachteiligen Folgen des Eingriffs einzugehen (BGH, 1956). 

Die Aufklärung solle vielmehr nur die im Großen und Ganzen bestehenden Risiken umfas-

sen (BGH, 1971). Gegenstand der Aufklärung könnten zudem nur solche Risiken sein, die 

nach dem medizinischen Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Behandlung überhaupt be-

kannt gewesen seien (BEPPEL, 2007). 

Die Anforderungen an eine solche Risikoaufklärung hat die Rechtsprechung in den letzten 

Jahren stark erweitert. Ein festes Schema für die Aufklärung lässt sich allerdings nicht 

vorgeben, da das Aufklärungsgespräch Ausdruck einer individuellen kommunikativen Be-

ziehung zwischen Arzt und Patient darstellt (GOLDYN, 2002). Die Aufklärung sollte hierbei 

bestenfalls von dem Arzt durchgeführt werden, der den Eingriff oder die Behandlung vor-

nimmt. Es ist aber möglich diese Aufgabe, beispielsweise aus Zeitmangel, an einen fach-

kundigen Kollegen zu übertragen. 

Doch wie sollte eine optimale Aufklärung ablaufen, damit der Patient eine seinem Selbst-

bestimmungsrecht entsprechende Entscheidung treffen kann (GIESEN, 1994). Hier sollte 

ein gesundes Gleichgewicht von Anforderungen der Ärzte und Patienten gefunden wer-

den. Die Aufklärung darf ein bestimmtes Maß nicht übersteigen, da zum Einen der vor-

handene Zeitbedarf der Ärzte beschränkt ist und zum Anderen das Aufnahmevermögen 
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der Patienten nicht unendlich ist. Ein Übermaß an aufklärungspflichtigen Fakten wirkt hier-

bei eher kontraproduktiv (BOCKELMANN, 1977). 

Mediziner klagen über gestiegene Anforderungen an die Aufklärung durch die Recht-

sprechung, die insbesondere auf die ärztlichen Belange kaum Rücksicht nehme. Gerichte 

schließen sich kaum an das medizinisch Sinnvolle an, sondern stellen abstrakte Forde-

rungen an den ärztlichen Berufsstand. Kein Arzt ist heute in der Lage die von der Judikatur 

gestellten Anforderungen voll zu erfüllen (LAUFS ET AL. 2001). 

2.2.2 Vorhandene Erkenntnisse 

Bislang gibt es kaum prospektive Studien zu den Bedürfnissen und der Akzeptanz der Pa-

tienten/innen bezüglich der durchgeführten Aufklärung. Auch die Wirkungen bzw. der 

Lerneffekt der vermittelten Inhalte von unterschiedlichen Aufklärungsmethoden wurde nur 

selten überprüft.  

Im Jahre 2004 haben die Autoren KISS ET AL. (2004) 70 Patienten jeweils einen Tag vor 

der Operation untersucht und befragt. Diese mussten einen Fragebogen bestehend aus 

15 Fragen beantworten, der interdisziplinär aus den Fachbereichen der klinischen Psycho-

logie, Klinikanwälten und Augenärzten erstellt wurde. Zudem wurde der Einfluss von chi-

rurgischen Vorinformationen auf die persönliche Risikobewertung und die Beziehung Pati-

ent – Arzt auf die Entscheidungsfindung der Patienten abgeschätzt sowie eine Auswertung 

der Einverständniserklärungen vorgenommen.  

Die Auswertung hat gezeigt, dass 40 % der Befragten zu der entsprechenden Operation 

anreisen, ohne sich vorab über den Eingriff zu informieren. 23 % der Patienten gehen da-

von aus, dass der chirurgische Eingriff ohne Risiken abläuft; und 76 % glauben, dass ihre 

eigene Katarakt-Operation ohne Risiken durchgeführt werden kann.  

Eine Arzt-dominierte Entscheidung, die Operation vorzunehmen, bevorzugen 44 % der 

Befragten, etwa 26 % möchten die Entscheidung zusammen mit dem Augenarzt treffen.  

Mögliche Risiken hinsichtlich einer Sehbeeinträchtigung nach der Operation haben bei 

77 % der Befragten keinen Einfluss auf ihre Operationsentscheidung und 78 % sagen, der 

Prozess der Einverständniserklärungen habe ihre Entscheidung für die Durchführung der 

Operation nicht berührt. Die verbleibenden 22 % haben diesen Prozess hingegen als posi-

tive Maßnahmen zur Entscheidungsfindung beurteilt.  

Die Ergebnisse zeigten, dass die durchgeführte Aufklärung und Einverständniserklärungen 

ein Tag vor der Operation die Entscheidung für eine Katarakt-Operation nicht beeinflusst. 
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Kognitive Dissonanz als Prozess der Entscheidungsfindung macht eine Abänderung einer 

schon gewählten Option unwahrscheinlich.  

Um herauszufinden welche Informationen die Patienten vor einer Katarakt-Operation be-

nötigen, haben die Autoren ELDER und SUTER (2004) 190 Patienten im Verlauf einer Kata-

rakt-OP mit Hilfe eines schriftlichen Aufklärungsbogens befragt. Die gewünschten Informa-

tionen beinhalten zum größten Teil die Chancen einer Erhöhung des Sehvermögens, so-

wie parallel dazu die Risiken einer Operation und die Konsequenzen einer nicht durchge-

führten Operation. D. h., die Patienten erwarten von der Aufklärung eine Auskunft bzw. 

Einschätzung ihrer gesundheitlichen Perspektive mit und ohne OP, sowie eine Einschät-

zung der möglichen Risiken. Eine voroperative individuelle Aufklärung dient vielen Patien-

ten als Grundlage einer Entscheidungsfindung, ob die OP durchgeführt werden soll oder 

ob die Risiken der OP höher eingeschätzt werden als die Einschränkungen des Sehver-

mögens.  

Anhand einer detaillierten schriftlichen Aufklärung waren 93,5 % der Patienten bereit die 

Operation durchführen zu lassen, unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit (ELDER 

und SUTER, 2004). Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass Patienten die Risiken erfah-

ren möchten, auch wenn diese sehr gering sind. Zudem sollten schriftliche Informationen 

die verbalen Aufklärungsmethoden immer unterstützen bzw. ergänzen. 

Die Autoren WASFI, PAI, ABD-ELSAYED befragten (2008) 150 Personen zur Patientenzufrie-

denheit im Zusammenhang einer Katarakt-Operation. Die Antwortrate dieser postoperati-

ven Befragung betrug 108 (72 %). Das Ergebnis dieser Befragung zeigt, dass sowohl das 

Treffen mit dem Arzt und die Aufklärung über alle relevanten Informationen als auch die 

Herausgabe von schriftlichen Informationsmaterialien sehr wichtige Faktoren für die Ent-

scheidungsfindung der Patienten für eine Katarakt-Operation sind.  

Die Kritikpunkte an der derzeitigen Vorgehensweise bei der Patientenaufklärung sind viel-

fältig. Die Widersprüche zwischen Rechtsprechung und Aufklärungspraxis wurden bereits 

oben erläutert. Aber auch aus ethischen Gründen sollte eine Gleichberechtigung aller Pa-

tienten gewährleistet sein. Dies kann allerdings nicht geboten sein, da allein schon aus der 

Beziehung Arzt – Patient eine differenzierte Aufklärung mit sehr vielen unterschiedlichen 

Einflussfaktoren entsteht.  

Weitere Faktoren, die eine Aufklärung beeinflussen, sind zudem in dem zunehmenden 

Ärzte- und daraus auch resultierendem Zeitmangel zu sehen. Durch den steigenden Kos-

tendruck im Gesundheitswesen fehlt den Ärzten oftmals die Zeit, dem Patienten eine de-
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taillierte, auf die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten abgestimmte Aufklärung zu bieten. 

Die Vollständigkeit und Tiefe der jeweiligen Aufklärung liegt somit im Ermessen des be-

handelnden Arztes. Eine Gleichbehandlung aller Patienten kann bei dieser Vorgehenswei-

se nicht gewährleistet werden. Somit kommen wieder die ethischen bzw. die juristischen 

Gesichtspunkte ins Spiel, die eine umfassende Aufklärung über alle auftretenden Risiken 

fordern. Insbesondere in den (seltenen) Fällen, bei denen sich während oder nach dem 

operativen Eingriff Komplikationen einstellen. Kann der Arzt in diesen Fällen nicht nach-

weisen, dass der Patient über alle Risiken aufgeklärt wurde kann er bzw. die Klinik haftbar 

gemacht werden.  

Insbesondere Patienten, die eine Operation am Auge bzw. den Augen vornehmen lassen, 

können die schriftlichen Informationsmaterialien i.d.R. nicht lesen/erkennen, so dass eine 

ausführliche Aufklärung durch den Arzt notwendig wird. Diese Aufklärung sollte aber aus-

führlich dokumentiert werden. Dies führt zu den bekannten Aufklärungsbögen wie z.B. 

Perimed, Pegasus. oder dem aktuellen Bogen DIOmed. In einer weiteren Untersuchung 

haben die Autoren SCANLAN, D., SIDDIGUI, F. und PERRY G., HUTNIK, CM. (2003) eine Mul-

tiple-choice-Abfrage zur Patientenaufklärung mit Hilfe einer auf der Einverständniserklä-

rung (informed consent, IC) aufgebauten Methode durchgeführt. Die Multiple-choice-

Abfrage beinhaltete die Verhaltensweise, postoperative Risiken und evtl. auftretende 

Komplikationen durch fachliche Terminologie (bewertend pre- und postoperativ).  

Patienten, die durch die IC aufgeklärt worden sind, haben signifikante Unterschiede zu 

einer Kontrollgruppe gezeigt (P{.001}), die keine IC-Aufklärung hatte. Weiterhin ist berich-

tet worden, dass die Patienten, die die Informationen schriftlich erhalten hatten, sich bes-

ser aufgehoben fühlten, als die die nur eine verbale Aufklärung erhielten. Zusammenfas-

send bewies die Studie, dass eine Kombination greifbar einfacher Sprache und einer 

schriftlichen Erklärung eine optimale Aufklärungsmethode aufweist.  

Eine Aufklärung sollte daher so gestaltet sein, dass einerseits der Patient über alle Abläufe 

und Folgen der Operation umfassend aufgeklärt wird und zum anderen der Arzt in seiner 

Arbeit unterstützt und rechtlich abgesichert wird. Vorhandene Erkenntnisse zeigen, dass 

die Aufklärung dabei sowohl aus Erklärungen als auch aus schriftlichen Bestandteilen, die 

evtl. um Bilder oder Skizzen ergänzt werden, bestehen sollte. Für den Arbeitsablauf der 

Ärzte ist es daher des Weiteren wichtig, dass der Arzt für die Patientenaufklärung zeitlich 

so kurz wie möglich eingespannt wird.  
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2.3 Audiovisuelle, computerassistierte, interaktive  Patientenaufklärung 

Um die obengenannten Ziele und Anforderungen zu erfüllen müssen neue Wege gegan-

gen werden, wie z. B. eine Aufklärung, die durch den Computer unterstützt wird. Die Inhal-

te einer computerbasierten Aufklärung sollten dabei für jeden Menschen egal welcher Al-

tersklasse gut verständlich und gut nachvollziehbar sein. Sie sollen die Ursachen, die Be-

handlung, den Ablauf der jeweiligen Operation, die Erfolgsaussichten, die Risiken bzw. 

Nebenwirkungen und die Nachsorge enthalten. Zusätzlich ist noch wichtig zu erwähnen, 

dass die Vorgeschichte des Patienten ebenfalls erfragt werden muss, damit jeweils vor der 

Operation die notwendigen Maßnahmen erfolgen können. 

Bei Augenoperationen geht es um ein wichtiges Organ, dem Auge. Für jeden Menschen 

ist das Sehen eines der wichtigsten Sinne, um seine Umwelt wahrnehmen zu können. 

Durch die visuelle Aufnahme ist es jedem Menschen möglich Trauer, Freude, Farben, etc. 

zu beurteilen; etwas als schön bzw. gut oder hässlich bzw. schlecht abzuschätzen. Diese 

Entscheidung kann aufgrund des Sehens innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde erfol-

gen. Ist dies nicht möglich, z.B. aufgrund eines grauen Stars muss man sich auf seinen 

Tastsinn verlassen können, was allerdings eine längere Entscheidungsphase benötigt und 

man in der Selbstständigkeit massiv eingeschränkt ist. Denn bei eintretenden Komplikatio-

nen im Verlauf der Operation bzw. postoperativ kann es zu irreparablen Schädigungen 

des Auges kommen. 

Die Problematik der heutigen Aufklärungsbögen lässt sich in nachfolgende Aspekte unter-

gliedern: 

1) Lesbarkeit 

Da Kataraktoperation bei Patienten mit Sehschwächen durchgeführt werden, können 

schriftlichen Informationsmaterialien i.d.R. nicht mehr erkannt werden, so dass eine 

ausführliche Aufklärung durch den Arzt notwendig wird. Diese Aufklärung sollte aber 

dokumentiert und von dem Patienten durch seine Unterschrift bestätigt werden. Dies 

gilt als Einverständniserklärung, so dass die Operation durchgeführt werden kann.  

Da die Lesbarkeit eines schriftlichen Informationsbogens sehr eingeschränkt ist, be-

steht die Möglichkeit die notwendigen Informationen unterstützend bildhaft auf einen 

Computermonitor darzustellen.  

2) Nicht delegierbar 

Eine schriftliche Aufklärung ist von dem Arzt nicht delegierbar. Der Arzt kann keinen 

Einfluss auf die Entwicklung des nicht Verstandenen nehmen. 
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3) Isoliert  

Erfolgt die Aufklärung nur anhand eines schriftlichen Aufklärungsbogens, fühlt sich der 

Patient isoliert. Der fehlende Kontakt zum Arzt ohne Kommunikation wirkt beängsti-

gend. Er muss sich alleine durch den Informationszettel "durchkämpfen". Dieser ent-

hält diverse medizinische Ausdrücke, die der Patient unter Umständen nicht versteht. 

Dies führt zur Unsicherheit und verängstigt den Patienten. Zudem kann nicht geprüft 

werden, ob der Patient alle Informationen gelesen hat. Durch diese Art der Aufklärung 

ist es dem Patienten nicht möglich in eine Interaktion mit dem Arzt zu kommen und 

Unverständnis zu erfragen.  

4) Sprachliche und medizinische Fachausdrücke 

Durch die Verwendung von sprachlichen und medizinischen Fachausdrücken fehlt 

dem Patienten oftmals das Verständnis über die komplexen Zusammenhänge der 

Operation. Zudem können diese Fachausdrücke dazu führen, dass der Patient ermü-

det und nachfolgende Aussagen nicht mehr aufnimmt.  

5) Videoaufklärung  

Auch bei einer videobasierten Aufklärung fehlt dem Patienten die Interaktion mit dem 

Arzt. Die Informationen werden dem Patienten nähergebracht, ohne dass dieser Zwi-

schenfragen stellen oder sich diese notieren kann. Zudem fehlt auch hier die Bestäti-

gung, dass das Gehörte bzw. Gesehene inhaltlich verstanden wurde. 

 

Eine moderne Aufklärung sollte daher so aufgebaut sein, dass sie dem Patienten in einer 

möglichst einfachen Sprache, ohne Fachbegriffe alle notwendigen Informationen näher-

bringt. Sie sollte dabei sowohl aus akustischen (gesprochenen) als auch aus visuellen 

(Texten, Bilder, Skizzen) Teilen bestehen, so dass der Patient alle verfügbaren Sinne nut-

zen kann, um die Informationen zu verarbeiten. Auch sollten alle Erklärungen, die nicht 

direkt verstanden werden wiederholt werden können. Zudem sollte zu jedem Zeitpunkt die 

Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen bzw. diese Fragen vorzumerken.  

Diese Aspekte sollten aber immer unter der Prämisse umgesetzt werden, dass die Ärzte 

zunehmend eher weniger Zeit zur Verfügung haben, aber trotzdem eine hohe Qualität der 

Aufklärung gewährleistet wird.  

Diese genannten Voraussetzungen sind mit den heutigen konventionellen Aufklärungsver-

fahren nur schwer umzusetzen. Eine mögliche Alternative könnte eine audiovisuelle inter-

aktive Aufklärung bieten, bei der alle genannten Aspekte umgesetzt werden könnten.  
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3 ACTO-AVIO SOFTWARE   

Eine moderne Aufklärung sollte, wie oben beschrieben, verschiedene Bestandteile enthal-

ten, um sowohl aus Sicht der Patienten aber auch für die Klinik bzw. die Ärzte eine optima-

le Zufriedenheit zu gewährleisten. Die kann bspw. durch eine computerbasierte und inter-

aktive Aufklärung erreicht werden, bei der die Patienten jederzeit (interaktiv) den Ablauf 

und die Geschwindigkeit der vermittelten Informationen mitbestimmen können. Hierzu 

wurde vom ACTO e.V. Aachen (RWTH Aachen) eine Software (ACTO-AVIO – AudioVisu-

elle Interaktive Operationsaufklärung) entwickelt und für die Klinik der Stadt Köln adaptiert, 

die speziell zur Aufklärung bei Katarakt-Operationen verwendet werden kann.  

3.1 Aufbau der Software  

Die Informationen werden den Patienten zum Einen akustisch über vorab aufgezeichnete 

Erklärungen (i.d.R. unter Verwendung von Kopfhörern) und zum Anderen schriftlich auf 

dem Bildschirm nähergebracht. Zudem werden alle wichtigen Aspekte über zusätzliche 

Bilder bzw. Zeichnungen visuell unterstützt.  

 

Bild 2: Startbildschirm der Aufklärungssoftware 

Neben den üblichen Aufklärungsinhalten beinhaltet das Programm auch allgemeine Infor-

mationen über das Auge (Anatomie), Erklärungen über die Entstehung der Erkrankung, 
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sowie den Ablauf der Operation. Alle Aspekte werden anhand von Bildbeispielen und kurz 

in Animationen dargestellt.  

 

Bild 3: Aufbau der Aufklärungssoftware  

Die Aufklärungssoftware ist thematisch untergliedert und besteht insgesamt aus 10 Punk-

ten: 

1. Begrüßung/Erklärung 

2. Aufbau des Auges 

3. Ursachen 

4. Definition 

5. Behandlung 

6. Operation 

• A) Betäubung,  

• B) Ablauf der Operation 

7. Erfolgsaussichten 

8. Nebenwirkungen (Wie sind die Nebenwirkungen 

9. Vorgeschichte  

• A) Medikamente,  

• B) Erkrankungen: Kreislauf 

• C) Erkrankungen: Herz 
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• D) Erkrankungen: Niere 

• E) Erkrankungen: Stoffwechsel 

• F) Erkrankungen: Sonstige (Epilepsie, Schilddrüsenerkrankungen, Hauterkran-

kungen 

• G) Erkrankungen: Blut 

• H) Erkrankungen: Allergie/Unverträglichkeit 

• I) Erkrankungen: Infektionen 

10. Ende – Ausdruck  

 

Somit erhalten die Patienten neben der reinen Aufklärung über die bevorstehende Opera-

tion auch einen Gesamtüberblick über die Anatomie des Auges und die Entstehung der 

Katarakt.  

Jeder Punkt wird dem Zuhörer deutlich, langsam und gut verständlich erläutert. Nach je-

dem vorgetragenen Kapitel wird der Patient gefragt, ob der vermittelte Inhalt verstanden 

wurde oder ob noch Unklarheiten bestehen. Der Patient kann mit einem einfachen Maus-

Klick antworten1. Hierbei gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten (vgl. Bild 4):  

• Das habe ich verstanden   => grüne Taste 

• Dazu habe ich noch eine Frage  => rote Taste 

• Wiederholen    => gelbe Taste.  

                                                

1 Da es sich hier noch um eine prototypische Anwendung handelt, musste die Programmsteuerung mit einer 

"Computer-Maus" vorgenommen werden. Für einen späteren dauerhaften Einsatz der Software kann noch 

spezielles Bedienelement angefertigt werden.  
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Bild 4: Interaktiver Aufbau der Software 

Bei Betätigung der roten Taste wird das jeweilige Kapitel gespeichert und am Ende der 

AVIO-Aufklärung für den Arzt als Anhaltspunkt zur vertiefenden Erklärung ausgedruckt. 

Anschließend kann dieses dann von dem Arzt näher erläutert werden bzw. Fragen an den 

Arzt gestellt werden.  

Durch die fortwährende Abfrage der vermittelten Inhalte ist auch eine durchgehende Auf-

merksamkeit der Patienten gegeben, im Gegensatz zu einer reinen videobasierten Aufklä-

rung.  

Werden keine Themen wiederholt, dauert das Programm etwa 13 Minuten. Bei Wiederho-

lungen einzelner Aspekte verlängert sich die Laufzeit dementsprechend.  
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4 UNTERSUCHUNGSKONZEPT 

Die heutzutage durchgeführten Anamnesen unterscheiden sich deutlich hinsichtlich Quali-

tät und Intensität. Im Rahmen der Untersuchung sollen daher drei verschiedene Varianten 

der Aufklärung unterschieden und gegenübergestellt werden.  

4.1 Untersuchungsvarianten 

Alle drei Varianten wurden von der gleichen Ärztin durchgeführt bzw. begleitet (Variante 

3). 

Variante 1: "konventionell e Aufklärung " 

Bei der konventionellen Aufklärung werden die Patienten vom Arzt anhand eines Aufklä-

rungsbogens (DIOmed) nach Ermessen des Arztes über alle Folgen und Risiken der be-

vorstehenden Operation aufgeklärt, allerdings nicht über das mindestens erforderliche 

Maß hinaus. Die Dauer der Aufklärung ist kurz anzusetzen. Diese Aufklärung entspricht 

i.d.R. der gängigen Vorgehensweise in den Kliniken und dauert zwischen 3 und 5 Minuten.  

Variante 2: "ausführliche  Aufklärung " 

Im Gegensatz zur konventionellen Aufklärung wird der Patient hier sehr ausführlich und 

über das erforderliche Maß hinausgehend über alle Folgen und Risiken sowie die techni-

sche Vorgehensweise aufgeklärt. Für diese Art der Aufklärung benötigt der Arzt etwa 10 

Minuten. Der Bogen (hierbei ebenfalls anhand des DIOmed-Bogens) wird in allen Einzel-

heiten besprochen. 

Variante 3: "ACTO – AVIO Software" 

Bei der computerbasierten Aufklärung wird der Patient zunächst mittels einer speziell für 

Katarakt-Operationen erstellten Software über die Entstehung der Erkrankung, der Vorge-

hensweise der OP, der Erfolgsaussichten sowie der notwendigen Nachsorge umfassend 

eingewiesen. Er wird hierbei audiovisuell und mit Aufforderung zur Bestätigung und Modi-

fikation durch das Programm geführt. Diese Aufklärung dauert seitens der Software min-

destens 13 Minuten, falls einzelne Themen nicht direkt verstanden werden, können die 

Erläuterungen wiederholt werden. Nach Abschluss der computerbasierten Aufklärung er-

folgt der Ausdruck eines Kontrollbogens anhand dessen der Arzt vertiefend Auskunft ge-

ben kann und die Einwilligung schriftlich erbittet. Falls abschließend noch Fragen vorhan-

den sind, werden diese von einem Arzt beantwortet.  
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4.2 Studiendesign 

Im Rahmen einer Feldstudie soll die Wirksamkeit der drei beschriebenen Aufklärungsme-

thoden bewertet werden. Hierzu sollten Befragungen an 90 Probanden durchgeführt wer-

den. Vier Probanden wollten allerdings nicht an der Befragung teilnehmen, so dass insge-

samt 86 Probanden zur Verfügung standen.  

Die Probanden wurden in drei Gruppen aufgeteilt, die sich hinsichtlich der Art der Aufklä-

rung unterscheiden. Die ersten beiden Gruppen (Varianten 1 und 2) wurden in einem her-

kömmlichen Gespräch (zwischen Arzt und Patient) aufgeklärt. Die erste Gruppe wurde 

dabei relativ schnell aufgeklärt. Gruppe 2 wurde hingegen wesentlich ausführlicher aufge-

klärt.  

Demgegenüber wurde die Aufklärung die Probanden der Gruppe 3 zunächst interaktiv am 

Computer durchgeführt.  

Gruppe 1:  Die Anzahl der Probanden betrug 28 Personen. Es erfolgte ein herkömmliches 

Gespräch zwischen Arzt und Patient, wobei die Dauer der Aufklärung variiert. Diese wur-

den sehr schnell über die notwendigen Sachverhalte von einer Ärztin eingewiesen.  

Gruppe 2:  Die 29 Probanden wurden sehr ausführlich aufgeklärt. Auf Basis des DIOmed-

Aufklärungsbogens wurden alle notwendigen Inhalte vermittelt. Inhaltlich wurden sie über 

die Entstehung des grauen Stars, über den operativen Eingriff (Routineeingriff mit über 

1.000 Operationen im Jahr), Komplikationen, Folgen sowie die Nachsorge aufgeklärt und 

aufgetretene Fragen beantwortet.  

Gruppe 3:  Hier handelt es sich um 29 Probanden. Zunächst erfolgte ein kurzer Probe-

durchlauf, um die Patienten mit dem Computer bzw. der Software vertraut zu machen. 

Dann wurde das Programm mit einer Mindestdauer von etwa 15 Minuten gestartet. Aufge-

tretene Fragen wurden anschließend von der Ärztin beantwortet.  

 

Material und Methode 

Bei der üblichen Aufklärung (Variante 1 und 2) wurden, außer den standardmäßigen In-

formationsmaterialien des Merheimer Krankenhauses (siehe Anhang), keine Materialien 

benötigt. Die Befragung wurde im Rahmen der ambulanten Katarakt-Operationen im 

Bergheimer Krankenhaus durchgeführt. Für die computerbasierte Aufklärung wurden zwei 

Laptops mit jeweils einem Kopfhörer, einer Maus und einem Drucker benötigt. Zur Aufklä-

rung wurde hier die oben beschriebene ACTO-AVIO Software verwendet. Die Patienten 
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wurden nach der durchgeführten Erstuntersuchung gebeten sich vor den Computer in ei-

nen ruhigen Raum zu setzten und sich durch das Programm zu "klicken".  

 

Bild 5: Aufbau der Computeraufklärung  

Vor Beginn jeder Aufklärung wurden die Personen in die Computersoftware eingewiesen. 

Der Ablauf sowie die einzelnen Funktionen/Tasten wurden den Patienten anhand einer 

kleinen Simulation nähergebracht. Da die Probanden aufgrund des hohen Alters nicht im-

mer mit der Bedienung eines Computers vertraut waren, wurde erst nach der Einweisung 

mit der Aufklärung begonnen.  

Die Patienten hatten dafür so viel Zeit wie nötig. In der Regel dauert das Programm nach 

dem ersten Mausklick ca.13 Minuten. Dies variierte allerdings, abhängig vom Alter des 

Probanden oder Anzahl der durchgeführten Wiederholungen. 

Die Patienten haben in allen Bereichen die Möglichkeit sich per Mausklick zu entscheiden, 

ob die Inhalte verstanden das Programm fortgesetzt werden soll oder ob etwas unklar ge-

blieben ist und Inhalte wiederholt werden sollen. Ggfs. Werden Fragen markiert, die dann 

abschließend vom Arzt beantwortet werden. Abschließend wird der Anamnesebogen von 

dem Patienten und dem Arzt unterschrieben.  

Zur Bewertung und Gegenüberstellung der drei vorgestellten Aufklärungsvarianten wurde 

anschließend eine Befragung, anhand eines mit einer Psychologin abgestimmten Frage-

bogens, zu den Inhalten der Aufklärung vorgenommen. 
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5 DURCHFÜHRUNG DER BEFRAGUNG 

Im Rahmen der Untersuchung sollte nachgewiesen werden, ob und in welchem Maße eine 

herkömmliche Aufklärung durch eine computerbasierte Aufklärung ersetzt werden kann. 

Insgesamt sollen drei verschiedenen Aufklärungsvarianten gegenübergestellt werden, die-

se sind  

• eine konventionelle Aufklärung durch den Arzt (hier Variante I / konventionelle Auf-

klärung), 

• eine ausführliche Aufklärung durch den Arzt (hier Variante II / ausführliche Aufklä-

rung) sowie  

• Aufklärung mittels Computerprogramm (hier Variante III / ACTO-AVIO-Software). 

Inhalt der Befragung war zum Einen die direkte Beurteilung der unterschiedlichen Aufklä-

rungsverfahren, d.h. eine subjektive Einschätzung der Verfahren, und zum Anderen die 

Überprüfung der Kenntnis der vermittelten Aufklärungsinhalte.  

5.1 Untersuchungskollektiv 

Von den ausgewählten 90 Versuchspersonen (~30 Personen je Gruppe) waren insgesamt 

86 bereit an der Untersuchung teilzunehmen. Da von Katarakt-Operationen hauptsächlich 

ältere Menschen betroffen sind, konnten nur Probanden der Altersgruppe von 40 bis 85 

Jahren einbezogen werden (Bild 8). Es handelt sich dabei um drei Gruppen. Die erste 

Gruppe bestand aus 28 Personen, die zweite Gruppe aus 29 Personen und die dritte 

Gruppe ebenfalls aus 29 Personen (Bild 6).  
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Bild 6: Größe der Untersuchungskollektive 
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Bild 7: geschlechtsspezifische Aufteilung der 

Untersuchungskollektive 

Von den untersuchten Personen waren 57% weiblich und 43% männlich, die genaue Ver-

teilung auf die drei Untersuchungskollektive ist in den folgenden Abbildungen dargestellt 

(Bild 7). Die Abbildung der Altersstruktur (Bild 8) zeigt, dass ein Großteil der Probanden 
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schon älter als 70 Jahre ist und somit keine bzw. nur geringe Kenntnisse über die Bedie-

nung eines Computers vorausgesetzt werden konnten. Die eingesetzte Computersoftware 

wurde daher so konzipiert, dass sie möglichst einfach bedient und möglichst selbsterklä-

rend, auch für ältere Patienten, verwendet werden kann. 
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Bild 8: Altersstruktur der Probanden 

Bei der ersten Gruppe wurden die Patienten wie gewöhnlich durch eine Ärztin aufgeklärt. 

Die Dauer der Aufklärung betrug ca. 3-5 Minuten. Die zweite Gruppe wurde ebenfalls 

durch die gleiche Ärztin aufgeklärt, wobei man mit dem Patienten jeden Punkt ausführlich 

durchging, ca. 10 Minuten lang. Die letzte und somit die dritte Gruppe wurde über ein spe-

zielles Computer-Programm aufgeklärt, welches etwa 13 Minuten dauerte. Hierbei wurde 

die Anatomie des Auges bis hin zum bildlich dargestellten OP-Verfahren präsentiert.  

Die Reaktionen der Patienten auf die seitens der Software vermittelten Informationen wa-

ren erstaunlich positiv. Kein einziger Patient war weniger zu einer Operation entschlossen 

oder hatte weniger Vertrauen zur Klinik als vorher. Etwa 90 % aller Patienten gaben an, 

sie seien noch nie so gut aufgeklärt worden und Ihr Vertrauen habe nach dem Aufklä-

rungsgespräch zugenommen. Diese Art der schriftlichen und mündlichen Aufklärung zeigt 

somit schon vorab eine hohe Akzeptanz. 

Alle Patienten, die aufgeklärt wurden sind auch anschließend für eine Operation einbestellt 

worden. Die Personen, die eine Sehhilfe benötigen, trugen diese auch während der com-

puterbasierten Aufklärung. 
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5.2  Ergebnisse der Befragung 

Im Rahmen der Befragung wurden zunächst einige persönliche Angaben zu den Patienten 

abgefragt, bevor dann auf die bevorstehende Operation sowie die Inhalte der Aufklärung 

eingegangen wurde.  

Die Dauer der Aufklärung wurde für alle Varianten etwa gleich eingeschätzt, mit Werten 

zwischen 7,3 Minuten und 9,66 Minuten, obwohl die tatsächlichen Dauern wesentlich grö-

ßeren Schwankungen unterliegen. Die Aufklärungsdauern lagen für Variante 1 bei 3 bis 5 

Minuten, für Variante 2 bei etwa 10 Minuten und für Variante 3 bei mindestens 13 Minuten. 

D. h., obwohl die Dauer der Aufklärung für Variante 3 mindestens 10 Minuten länger dau-

erte als bei Variante 1, wird diese von den Probanden beinahe als gleich lang eingeschätzt 

wurde (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Einschätzung der Aufklärungsdauer 

  
Aufklärungsdauer  

[min] 
Standardabweichung 

[-] 
Median 

[-] 
konventionelle Aufklärung 7,31 2,95 7,00 

ausführliche Aufklärung 8,36 3,70 10,00 

ACTO-AVIO 9,66 4,82 10,00 

Zur Bewertung der drei Aufklärungsvarianten sollte eine subjektive Einschätzung vorge-

nommen werden. Die Bewertung der einzelnen Aufklärungsmethoden erfolgte hierbei 

nach Schulnoten (1 = sehr gut bis 6 = ungenügend). 

Im Durchschnitt wurden alle gewählten Aufklärungsmethoden mit gut oder besser bewer-

tet, wobei die konventionelle, schnelle Aufklärung (Variante I) am schlechtesten abschnei-

det (Ø 1,96) und die größte Varianz (0,74) und Standardabweichung (0,86) aufweist. Deut-

lich besser wurden die ausführliche (Variante II) Aufklärungsvariante (Ø 1,50) sowie die 

computerbasierte Aufklärung (Ø 1,74) (Variante III) bewertet, wobei die ausführliche Auf-

klärung durch den Arzt am besten bei den Patienten ankam (siehe Bild 9 und Tabelle 2). 
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Bild 9: Bewertung der Aufklärungsmethoden durch Pat ienten nach Schulnoten (1 bis 6) 

Insgesamt waren die Probanden mit allen drei Varianten weitestgehend zufrieden, wobei 

insbesondere bei Variante 2 der hohe Zeitaufwand des Arztes auch von den Patienten mit 

guten Noten honoriert wird. Die Bewertung der jeweiligen Aufklärungsmethode gibt aller-

dings nur das subjektive Empfinden der Probanden wider. Ob jedoch auch die Inhalte und 

somit auch die Intention der Aufklärung verstanden wurden, kann nur über eine Abfrage 

der Aufklärungsinhalte erfolgen.  

Tabelle 2: Bewertung der Aufklärungsmethoden nach S chulnoten (1 bis 6) 

Mittelwert Median Varianz Standardabweichung

konventionelle Aufklärung 1,96 2,00 0,74 0,86

ausführliche Aufklärung 1,50 1,00 0,38 0,61

ACTO-AVIO Software 1,74 2,00 0,55 0,74  

Zur weiteren Einschätzung der Nachhaltigkeit der jeweiligen Aufklärung wurde geprüft, in 

wie weit die Inhalte der Aufklärung im Gedächtnis geblieben sind. Hierzu wurden den Pro-

banden mögliche Komplikationen genannt, die nach der erfolgten OP eintreten können. 

Die Probanden sollten beantworten, ob die einzelne Komplikation eintreten kann oder 

nicht. Die Liste der abgefragten Komplikationen ist nachfolgend dargestellt. Hervorgeho-

ben dargestellt sind alle möglichen richtigen Antworten.   
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"Welche Komplikationen können auftreten: 

• Blutungen  

• Infektionen 
• Schwellungen  
• Netzhautablösung  

• Rötung  

• Sehschwäche  

• Erblindung  
• Sonstiges 

• Keine Angabe" 

Von den genannten Komplikationen können in Folge der durchzuführenden Augen-OP alle 

sieben Nennungen (außer "Sonstiges" und "Keine Angabe") auftreten, d.h. alle sieben 

Nennungen mussten von den Probanden bestätigt werden.  

Die Analyse der Antworten zeigt allerdings, dass sich die Wirkungen der einzelnen Aufklä-

rungsmethoden deutlich von einander unterscheiden. Patienten, die nach der Standard-

methode (Variante I) aufgeklärt wurden, konnten nur in 43,9 % der Fälle die genannten 

Komplikationen bestätigen. Für die beiden anderen Methoden konnte hingegen ein signifi-

kant höherer Anteil an richtigen Nennungen festgestellt werden. Bei der ausführlichen Auf-

klärung (Variante II) lag der Anteil an richtigen Nennungen mit 88,2 % etwa doppelt so 

hoch wie bei der konventionellen Aufklärung. Die beste Wirkung konnten allerdings für die 

Computeraufklärung beobachtet werden. Hier haben die Probanden 93,1 % der richtigen 

Antworten bestätigt und somit die größte Kenntnis über möglichen Nebenwirkungen nach-

gewiesen.  

Tabelle 3: Überprüfung der Wirksamkeit der drei Auf klärungsvarianten (hier: Komplikationen) 

 Mögliche Komplikationen 

 
Anzahl  

Probanden 
Anzahl möglicher 

richtiger Antworten 
davon richtig  
beantwortet 

Anteil richtiger 
Antworten 

konventionelle Aufklä-
rung 28 196 86 43,9% 
ausführliche Aufklärung 29 203 179 88,2% 
ACTO-AVIO Software 29 203 189 93,1% 

 

Auch die durchschnittliche Anzahl an richtigen Antworten unterscheidet sich signifikant 

zwischen den drei Varianten. Bei der konventionellen Aufklärung konnten die Probanden 

von den sieben möglichen und im Rahmen der Aufklärung vorgestellten Komplikationen, 

im Mittel nur 3,07 Komplikationen genannt werden. Im Gegensatz hierzu wurden bei der 
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ausführlichen Aufklärung im Mittel 6,17 Komplikationen genannt und bei Einsatz der 

ACTO-AVIO Software 6,52.  

Tabelle 4: Mittlere Anzahl an richtigen Nennungen ( Komplikationen) je Patient, bei maximal 7 mögli-

chen Nennungen 

 

mittlere Anzahl richtiger  

Antworten 

Standardabweichung 

konventionelle Aufklärung 
3,07 1,88 

ausführliche Aufklärung 
6,17 1,25 

ACTO-AVIO Software 
6,52 0,96 

 

In gleicher Weise wurde auch die notwendige Nachsorge abgefragt, wobei hier allerdings 

nur fünf richtige Nennungen (hervorgehoben dargestellt) möglich waren.  

Verhalten nach OP: 

• keine Nachsorge notwendig 

• nicht reiben 

• Tropfen und Salbe  

• keine Sauna 

• nicht schwimmen 

• keine Anstrengungen 

• keine Einschränkungen 

• sonstiges 

• Keine Angabe 

 

Tabelle 5: Kenntnis der Patienten über das Verhalte n nach der Operation 

 Verhalten nach OP 

 
Anzahl  

Probanden 
Anzahl möglicher 

richtiger Antworten 
davon richtig 
beantwortet 

Anteil richtiger 
Antworten 

Konventionelle Aufklä-
rung 28 140 55 39,3% 
Ausführliche Aufklärung 29 145 140 96,6% 
ACTO-AVIO Software 282 140 131 93,6% 

 

                                                

2 Eine Befragung konnte nicht zu Ende geführt werden.  
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Auch hier konnten zwischen Variante I und den Varianten II und III signifikant unterschied-

liche Ergebnisse festgestellt werden. Bei der konventionellen Aufklärung konnten die Pro-

banden nur zu 39,3 % die richtigen Nachsorgeanwendungen bzw. unzulässige Verhal-

tensweisen nennen. Im Gegensatz dazu konnten die Probanden, die ausführlich oder 

computerbasiert aufgeklärt wurden, die Hinweise zur Nachsorge zu 96,6 % bzw. 93,6 % 

richtig zuordnen (Tabelle 5).  

Tabelle 6: Mittlere Anzahl an richtigen Nennungen ( Nachsorge) je Patient, bei maximal 5 möglichen 

Nennungen 

 

mittlere Anzahl richtiger 

Antworten 
Standardabweichung 

konventionelle Aufklärung 1,96 2,06 

ausführliche Aufklärung 4,83 0,71 

ACTO-AVIO Software 4,68 1,11 

 

Wie auch schon bei der Abfrage der Komplikationen konnten auch bei der Abfrage der 

erforderlichen Nachsorge vor allem die Probanden alle Fragen richtig beantworteten, die 

sehr ausführlich oder aber durch den Computer aufgeklärt wurden. Die Anzahl der richti-

gen Antworten liegt hier mit 4,83 bzw. 4,68 von maximal 5 möglichen deutlich höher als 

bei den Probanden der Variante I.  

Die Prüfung der Signifikanz dieser Aussagen wurde anhand des Wilcoxon-Mann-Whitney-

Tests durchgeführt. Dieser Test, auch als „Mann-Whitney-U-Test“, „U-Test“ oder 

„Wilcoxon-Rangsummentest“ bekannt, ist ein parameterfreier statistischer Homogenitäts-

test, der zur Überprüfung der Signifikanz der Übereinstimmung zweier Verteilungen ver-

wendet wird, also ob zwei unabhängige Verteilungen A und B zu derselben Grundgesamt-

heit gehören. Die Ergebnisse für den Vergleich der Varianten I und II bzgl. der Komplikati-

onen ist in nachfolgendem Bild 10 dargestellt.  
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Bild 10 Signifikanz-Test Variante I und II (Komplik ationen) 

Anhand der statistischen Analyse lässt sich belegen, dass sich die Ergebnisse der beiden 

Probandenkollektive der Varianten II und III signifikant von den Ergebnissen der Variante I 

unterscheiden. Die Gegenüberstellung der Ergebnisse der Varianten II und III hat demge-

genüber ergeben, dass sich diese beiden Aufklärungsvarianten nicht signifikant unter-

scheiden und somit die erzielten Ergebnisse als gleichwertig eingestuft werden können.  

Tabelle 7: Bewertung der durchgeführten Aufklärung im Vergleich zu sonstigen Aufklärungen 

 
Vergl eich der Aufklärungen zu sonstigen Aufkl ä-

rungen 

 Anzahl Probanden 
 

besser 
Konventionelle Aufklärung 28 13 Personen 46,43%, 
Ausführliche Aufklärung 29 21 Personen 72,41% 
ACTO-AVIO Software 29 20 Personen 68,96% 

 

Nach der inhaltlichen Überprüfung der Aufklärungsvarianten wurde nochmals eine subjek-

tive Einschätzung abgefragt. Hierbei sollten die Probanden bewerten, wie sie die durchge-

führte Aufklärung im Vergleich zu herkömmlichen Aufklärungen beurteilen (bes-
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ser/schlechter/gleich). Die Ergebnisse sind in Tabelle 7 dargestellt. Die konventionelle 

Aufklärung wird in etwa so eingeschätzt wie die herkömmlichen Aufklärungen, wohingegen 

die Varianten II und III deutlich besser beurteilt werden. Die computerbasierte Aufklärung 

wird von 68,96 % der Probanden und die ausführliche Aufklärung von 72,41 % besser be-

wertet als eine sonstige Aufklärung.  

Tabelle 8: Bewertung der durchgeführten Aufklärung bzgl. der Vorbereitung auf die Operation 

 Vorbereitung auf OP 

 
Anzahl Probanden 

[-] 
mittlere Benotung 

[-] 
Konventionelle Aufklärung 28 2,0 
Ausführliche Aufklärung 29 1,7 
ACTO-AVIO Software 29 1,8 

 

Genauso verhält sich auch die Beurteilung, wie gut die jeweilige Aufklärung auf die Opera-

tion vorbereitet. Auch hier wird die ausführliche Aufklärung mit einer Durchschnittsnote von 

1,7 am besten bewertet, vor der computerbasierten und der konventionellen Aufklärung.  

Auch die abschließenden Kommentare bzw. Reaktionen der Patienten gibt die vorab dar-

gestellten Ergebnisse wider. Bei allen Probanden herrschte eine Zufriedenheit und Sicher-

heit, im Gegensatz zu den anderen Aufklärungen, die die Probanden bis Dato kannten. 

Die Patienten, insbesondere ältere Patienten (wie sie im Rahmen dieser Untersuchung zu 

verzeichnen waren), wissen es zu schätzen, wenn sich ein Arzt viel Zeit nimmt und eine 

ausführliche Aufklärung durchführt. Daher wurde diese Art der Aufklärung auch mit den 

besten Noten bewertet.  

Die meisten Patienten zeigten eine große Akzeptanz für eine computergesteuerte Aufklä-

rung. Auch ohne spezielle Rückfragen hat sich die Gruppe der Patienten, die mittels der 

neu entwickelten Software aufgeklärt wurde, positiv über das Verfahren geäußert. Die 

Aufklärung sei anhand der bildhaften Darstellung der Entstehung und Entwicklung der Er-

krankung sowie der Veranschaulichung der einzelnen Abläufe der Operation eine sehr 

gute Vorbereitung auf den bevorstehenden Eingriff.  
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6 DISKUSSION 

Im Rahmen der Untersuchung wurden 86 Patienten vor einer anstehenden Katarakt-

Operation über verschiedenen Arten aufgeklärt. Um einen persönlichen Einfluss bei den 

Aufklärungsgesprächen bei der konventionellen bzw. der ausführlichen Aufklärung zu 

vermeiden, wurden alle Gespräche von der gleichen Ärztin durchgeführt. Auch die Einwei-

sung in die Aufklärungssoftware sowie die abschließenden Gespräche mit den Patienten 

wurden von der gleichen Ärztin vorgenommen.  

Vor Durchführung der Studie wurde festgelegt, welche Inhalte die jeweilige Aufklärungsva-

riante enthalten sollen. So konnte sichergestellt werden, dass alle Patienten einer Variante 

in gleichem Umfang aufgeklärt wurden. Des Weiteren sollte jede Variante auch die später 

abgefragten Inhalte hinsichtlich der Nebenwirkungen und der Nachsorge enthalten. Somit 

konnte sowohl ein persönlicher Einfluss, der durch unterschiedliche aufklärende Ärzte ent-

stehen kann, als auch eine Inhomogenität der einzelnen Aufklärungsvarianten ausge-

schlossen werden. Somit sind die einzigen, aber auch unvermeidbaren Unterschiede bei 

jeweils einer Aufklärungsvariante durch Interaktionen zwischen Ärztin und Patient aufge-

treten, d.h. sobald der Patient eine Zwischenfrage stellt, muss der Arzt reagieren und in 

irgendeiner Form von der geplanten Vorgehensweise abweichen.  

Die Aufklärungsdauer ist zwar bei der konventionellen Aufklärung mit 3-5 deutlich geringer 

als bei der ausführlichen Aufklärung mit etwa 10 Minuten, die abgestimmten Inhalte wur-

den aber bei beiden Varianten übermittelt. Für die Aufklärung mittels der ACTO-AVIO 

Software benötigt der Patient etwa 13 Minuten. Da der behandelnde Arzt aber erst nach 

der erfolgten computerbasierten Aufklärung ein abschließendes Gespräch mit den Patien-

ten führen muss, liegt der Zeitaufwand für Arzt nur bei wenigen Minuten. In diesem ab-

schließenden Gespräch können die Patienten z. B. offen gebliebene inhaltliche Fragen 

klären. Die Erfahrungen der Studie haben allerdings gezeigt, dass es keine inhaltlichen 

Rückfragen gab, sondern nur organisatorische Dinge gefragt wurden, wie z. B. nach dem 

Operationstermin, gefragt wurde.  

Bewertung der Ergebnisse:  

Die Analyse der Befragungsergebnisse hat gezeigt, dass die Art der Aufklärung darüber 

entscheidet, wie gut die Patienten über den bevorstehenden Eingriff, die möglichen Ne-

benwirkungen und die richtige Nachsorge informiert werden.  

Werden die Patienten so aufgeklärt, wie es derzeit Stand der Praxis ist, kommt der Arzt 

bzw. die Klinik zwar ihren rechtlichen Verpflichtungen nach, die Patienten haben aber be-
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reits kurz nach der erfolgten Aufklärung wesentliche Inhalte vergessen. Eine deutliche 

Verbesserung der Qualität der Aufklärung sind durch die hier beschrieben Varianten II und 

III zu erreichen. Entweder durch eine sehr ausführliche, aber auch kosten- und zeitintensi-

ve Aufklärung durch eine Ärztin bzw. einen Arzt oder aber durch die Nutzung einer spezi-

ellen Software, der ACTO-AVIO Software.  

Beide Varianten werden von den Probanden subjektiv deutlich besser bewertet als eine 

herkömmliche Aufklärung (Variante I), wobei die ausführliche Aufklärung durch den Arzt 

die besten Bewertungen erhält. Innerhalb der Gespräche mit den Probanden wurde zu-

dem deutlich, dass selbst die älteren Personen einer computerbasierten Aufklärung offen 

gegenüberstehen und nach Beendigung des Programms sehr positiv bewertet haben.  

Obwohl die ausführliche Aufklärung subjektiv am besten bewertet wurde, konnte die com-

puterbasierte Aufklärung hinsichtlich der Nachhaltigkeit der vermittelten Inhalte mindes-

tens gleichwertige Ergebnisse erzielen. Die Signifikanztests haben ergeben, dass zwi-

schen der ausführlichen und der computerbasierten Aufklärung keine signifikanten Unter-

schiede in der Aufklärungswirkung zu erkennen sind, beide Varianten aber signifikant bes-

ser abschneiden als die konventionelle Aufklärung. Durch die computerbasierte Aufklä-

rung, die aus einer Kombination aus Sprache, Schrift und Bildern besteht, kann mindes-

tens genauso gut und nachhaltig aufgeklärt werden wie durch eine sehr zeitintensive, aus-

führliche Aufklärung durch den Arzt.  

Die neue entwickelte Aufklärungssoftware ACTO-AVIO versucht die Aufklärungsinhalte 

über verschiedene Wege (Sinnesorgane) zu vermitteln und somit eine möglichst hohe 

Wirksamkeit zu erzielen. Diese Art der Aufklärung setzt somit vorhandene Erkenntnisse 

(vgl. SCANLAN, D., SIDDIGUI, F. und PERRY G., HUTNIK, CM., 2003) um, nach denen die Pa-

tienten eine kombinierte Aufklärung aus möglichst greifbarer, einfacher Sprache (ohne 

viele Fachbegriffe) und schriftlichen Erklärungen wünschen. Dieses wurde innerhalb der 

ACTO-AVIO-Software noch zusätzlich durch die schematische Darstellung einzelner Ab-

läufe oder erklärende Bilder bzw. Skizzen ergänzt. Somit werden die vermittelten Inhalte 

verstanden und bleiben länger im Gedächtnis.  

Des Weiteren ist bei Anwendung der computerbasierten Aufklärung sichergestellt, dass 

alle ethischen und juristischen Aspekte gleichermaßen bedient werden. Alle Patienten 

werden gleich umfassend und ausreichend aufgeklärt. Ein ausdrücklicher Wunsch der Pa-

tienten besteht darin, über alle Risiken und Nebenwirkungen vorab informiert zu werden. 
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Die Vollständigkeit dieser Informationsübermittlung kann durch die computerbasierte Auf-

klärung gewährleistet werden.  

Zudem kommen die Ärzte mit dem folgenden Gespräch der Verpflichtung zur Aufklärung 

nach und können alle Patientenfragen beantworten. Diese wird abschließend auch schrift-

lich vom Patienten bestätigt.  

Somit wird sichergestellt, dass eine Gleichberechtigung aller Patienten vorliegt und über 

alle relevanten Nebenwirkungen und Risiken aufgeklärt wird. Für den Arzt bzw. die Klinik 

bietet diese Variante den Vorteil, dass jeder Arzt effektiv eingesetzt wird und nur die indi-

viduell auftretenden Fragen der Patienten beantwortet werden und somit Zeit eingespart 

wird. Um die Patienten ansonsten gleichermaßen wirkungsvoll aufzuklären wäre für jede 

Aufklärung ein Zeitbedarf von mindestens 10 Minuten notwendig, in denen der Arzt ge-

bunden ist. Bei Einsatz der ACTO-AVIO-Software könnte der Arzt diesen Zeitgewinn (etwa 

5-6 Minuten je Patient) für die Behandlung anderer Patienten nutzen.  
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7 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Aufklärung von Patienten ist ein genauso wichtiger wie notwendiger Bestandteil einer 

anstehenden Operation. Bislang wurde diese immer von einer Ärztin bzw. einem Arzt 

durchgeführt, wobei die Dauer und Intensität der Aufklärung in erster Linie von dem zur 

Verfügung stehenden Zeitfenster des Arztes abhängig ist. Zudem führen der Kostendruck 

im Gesundheitswesen sowie der fortschreitende Ärztemangel in vielen Kliniken zu einem 

Zeitmangel bei der Patientenbetreuung. Oftmals wird hier insbesondere bei der Aufklä-

rungsarbeit fehlende Zeit eingespart und nicht über das notwendige Maß hinausgehend 

aufgeklärt. Um aber allen Patienten eine gleichermaßen gute und umfassende Aufklärung 

zu gewährleisten sind neue Wege der Aufklärung notwendig. 

Eine gute Alternative stellt hier der unterstützende Einsatz von Computern dar, da den 

Patienten die relevanten Informationen über verschiedene Wege in konstanter Qualität 

und Umfang nähergebracht werden können.  

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine moderne Aufklärung so aufgebaut sein sollte, 

dass sie dem Patienten in einer möglichst einfachen Sprache, ohne Fachbegriffe alle not-

wendigen Informationen näherbringt. Sie sollte dabei sowohl aus akustischen (gesproche-

nen) als auch aus visuellen (Texten, Bilder, Skizzen) Teilen bestehen, so dass der Patient 

alle verfügbaren Sinne nutzen kann, um die Informationen zu verarbeiten. Auch sollten alle 

Erklärungen, die nicht direkt verstanden werden, wiederholt werden können. Zudem sollte 

zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen bzw. diese Fragen vorzu-

merken und anschließend mit einem Arzt zu besprechen. 

Diese Vorgaben wurden bei der Entwicklung der ACTO-AVIO Software (ACTO-AVIO – 

AudioVisuelle Interaktive Operationsaufklärung) aufgegriffen und umgesetzt. Diese Soft-

ware bietet eine spezielle Aufklärung für Patienten bei Katarakt–Operationen. 

Im Rahmen von Probanden-Befragungen wurde die Wirksamkeit dieser computerbasier-

ten Aufklärung im Vergleich zu standardisierten Aufklärungen durch eine Ärztin untersucht. 

Bei der Aufklärung durch die Ärztin wurde zwischen einer konventionellen, d.h. standard-

mäßigen, sowie eine sehr ausführlichen Variante unterschieden.  

Ziel dieser Studie war es zum Einen, die Bereitschaft der (hauptsächlichen älteren) Patien-

ten sich auf ein neues Medium der Aufklärung – den Computer – einzulassen und zum 

Anderen, ob die Patienten die vermittelten Inhalte in gleicher Art und Weise wie bei her-

kömmlichen Aufklärungen aufnehmen. Hierzu wurden insgesamt etwa 90 Probanden über 
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die drei verschiedenen Varianten aufgeklärt und anschließend über die vermittelten Inhalte 

befragt. Unterschieden wurde hier die  

• konventionelle Aufklärung, die 

• ausführliche Aufklärung und die  

• computerbasierte Aufklärung (ACTO-AVIO Software). 

Die Ergebnisse zeigen, dass bei der subjektiven Bewertung der drei Varianten die ausführ-

liche Aufklärung durch die Ärztin am besten abschneidet. Die hauptsächlich älteren Pati-

enten fühlen sich bei einer intensiven Aufklärung durch die Ärztin naturgemäß am besten 

aufgehoben. Aber auch die computerbasierte Aufklärung wird deutlich besser bewertet als 

die konventionelle Aufklärung.  

Bei der Überprüfung der Nachhaltigkeit der vermittelten Inhalte wurde zudem deutlich, 

dass Patienten, die über eine konventionelle Variante aufgeklärt werden, die notwendigen 

Informationen schon wenige Minuten später vergessen haben. Der Arzt kommt zwar sei-

nen rechtlichen Verpflichtungen nach, dem Patienten nutzt diese Art der Aufklärung nicht 

viel. Demgegenüber zeigen die Befragungen, dass sowohl bei der ausführlichen als auch 

bei der computerbasierten Aufklärung die Informationen, u. a. zur Nachbehandlung oder 

den möglichen Nebenwirkungen, von den Patienten behalten wurden. Für beide Varianten 

fallen die Ergebnisse signifikant besser aus als bei einer Standardaufklärung. Die besten 

Ergebnisse konnten für die computerbasierte Aufklärung erzielt werden, wobei sich diese 

allerdings nicht signifikant von der ausführlichen Aufklärung unterscheidet.  

Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen und der Reduzie-

rung der Zeitfenster, die einem Arzt zur Behandlung eines Patienten zur Verfügung steht, 

bietet der Einsatz der ACTO-AVIO Software eine vielversprechende Lösungsvariante.  

Die Ärzte werden entlastet und können die eingesparte Zeit für die eigentliche Behandlung 

oder die Operation nutzen. Trotzdem kommt das Krankenhaus seiner Aufklärungspflicht 

nach. Für die Patienten ist gewährleistet, dass jeder einzelne Patient gleichermaßen um-

fassend und gut über den bevorstehenden Eingriff informiert wird. Zudem wird die Auf-

nahmefähigkeit der Patienten erhöht, da alle Hinweise sowohl die auditiven als auch die 

visuellen Sinne ansprechen.  

 

Abschließend ist festzuhalten, dass diese Art der Aufklärung auf jeden beliebigen Fachbe-

reich der Medizin übertragbar ist. Auch wenn sich die Patienten in einem höheren Alter 
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befinden, kann die audiovisuelle, computerbasierte Aufklärung eingesetzt werden. Die Er-

gebnisse der Befragung haben gezeigt, dass auch Patienten mit einem Alter weit über 60 

keine Berührungsängste mit der neuen Technik zeigen.  
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Bild 12: Aufklärungsbogen Diomed 
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Bild 14: Aufklärungsbogen Diomed 



Dissertation Arezoo Amjadi-Kemper 

- 45 - 
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Bild 16: Aufklärungsbogen Diomed 
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Bild 19: Signifikanz-Test Variante II und III (Komp likationen) 

 

 

Bild 20: Signifikanz-Test Variante I und II (Nachsr ge) 
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Bild 21: Signifikanz-Test Variante I und II (Nachso rge) 

 

 

Bild 22: Signifikanz-Test Variante II und III (Nach sorge) 
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